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(3) Bei Anmeldung eines Ferngespräches sind die Vor
bemerkungen im Amtlichen Fernsprechbuch zu beach
ten. Die Angabe zweiter Rufnummern desselben Orts
netzes ist zulässig, außer im Schnellverkehr.

(4) Sollen Gespräche von oder nach einem Neben
anschluß geführt werden, so kann bei der Anmeldung 
zusätzlich der Nebenanschluß mit seiner Rufnummer 
oder dem Namen bezeichnet werden.

(5) Eine Gesprächsanmeldung ist ausgeführt, und das 
angemeldete Ferngespräch ist gebührenpflichtig,

1. wenn nach Bereitstellung der Verbindung die be
teiligten Hauptanschlüsse oder bei Nebenstellen
anlagen mit Durchwahl die Nebenanschlüsse den 
Anruf des Fernamtes beantwortet haben,

2. wenn der Benutzer einer öffentlichen Sprechstelle 
mit dem beteiligten Fernsprechanschluß verbunden 
ist oder wenn sich die Benutzer der öffentlichen 
Sprechstellen gemeldet haben.

(6) Eine Gesprächsanmeldung ist erledigt und ge
bührenpflichtig,

1. wenn einer der Beteiligten ablehnt, das Gespräch 
zu führen,

2. wenn der Anmelder bei Bereitstellung der Ge
sprächsverbindung den Anruf des Fernamtes nicht 
beantwortet, obwohl sein Anschluß betriebsfähig ist,

3. wenn bei einer öffentlichen Sprechstelle der An
melder bei Bereitstellung der Verbindung nicht 
mehr anwesend ist.

(7) Eine Gesprächsanmeldung erlischt und ist nicht
gebührenpflichtig,

1. wenn der Anmelder vor Bereitstellung der Ge
sprächsverbindung die Anmeldung zurückzieht 
(Streichung),

2. wenn die Gesprächsverbindung bis um 08.00 Uhr 
des Tages, der auf den Tag der Anmeldung folgt, 
nicht hergestellt werden konnte,

3. wenn die Gesprächsverbindung bis zu einem vom 
Anmelder bestimmten Zeitpunkt (Befristung) nicht 
zustande gekommen ist,

4. wenn im Schnellverkehr der verlangte Fernsprech
anschluß besetzt ist.

(8) Der Anmelder kann beantragen, daß die Anmel
dung innerhalb ihrer Gültigkeitsdauer bis zu einem be
stimmten Zeitpunkt oder während eines bestimmten 
Zeitraumes zurückgestellt wird (Zurückstellung) oder 
zu einem bestimmten Zeitpunkt vorzeitig erlöschen soll 
(Befristung).

(9) Eine Gesprächsverbindung kann auf Antrag des 
Anmelders im Bestimmungsortsnetz nach einem ande
ren Fernsprechanschluß einmalig umgeleitet werden 
(Umleitung), wenn das Gespräch von dem anmeldenden 
oder verlangten Fernsprechanschluß bis zur Beendi
gung der ersten Gesprächsminute abgelehnt wird 
(z. B. Angabe einer falschen Nummer, verlangte Per
son nicht anwesend oder nicht sprechbereit). Das erste 
Gespräch gilt als gebührenpflichtig ausgeführt (Abs. 6).

(10) Für den Fall, daß die Gesprächsverbindung mit 
dem verlangten Fernsprechanschluß nicht ausgeführt 
werden kann (z. B. Teilnehmer meldet sieh nicht, An
schluß gestört), ist die Angabe einer weiteren Rufnum
mer desselben Ortsnetzes zulässig.

(11) Die fällig gewordene Gebühr kann dem Anmel
der, wenn er das bei der Anmeldung eines Fern
gespräches beantragt hat, angesagt werden (Gebühren
ansage).

(12) Bis zur Ausführung (Absätze 5 und 6) oder bis 
zum Erlösdien (Abs. 7) einer Gesprächsanmeldung kann 
der Anmelder
1. die verlangte Rufnummer, jedoch nicht das ver

langte Ortsnetz, ändern,
2. die Herstellung mit einem anderen Rang ver

langen,
3. die Umwandlung in ein Gespräch mit zusätzlichen 

Leistungen gemäß §§ 31 bis 35 beantragen oder die 
bei der Gesprächsanmeldung beantragte zusätzliche 
Leistung in eine andere umwandeln lassen (für 
R-Gespräche gilt § 34 Abs. 5),

4. die Befristung oder Zurückstellung eines Ge
spräches nachträglich verlangen, ändern oder auf- 
heben,

5. die Anmeldung streichen lassen.

(13) Abs. 4, Abs. 7 Ziffern 1 bis 3 sowie die Absätze 
8 bis 12 gelten nicht für den Schnellverkehr.

A b s c h n i t t  V 

Gespräche mit zusätzlichen Leistungen

§ 31 
XP-Gespräche

(1) Ein XP-Gespräch ist ein Orts- oder Ferngespräch, 
zu dem jemand auf Wunsch des Anmelders von der 
Deutschen Post zu einem Fernsprechanschluß gerufen 
werden soll.

(2) XP-Gespräche sind stets beim Fernamt anzumel
den. Der Anmelder muß seinen Namen mit angeben.

(3) Der Verlangte ist mit Namen, Anschrift oder in 
anderer Weise so zu bezeichnen, daß er ohne beson
dere Nachforschungen ermittelt werden kann. Bei der 
Anmeldung kann hilfsweise noch eine zweite Person 
in demselben Wohnort angegeben werden.

(4) Bei der Anmeldung kann auch eine kurze Nach
richt (bis zu 3 Worten) zur Weitergabe an den Ver
langten angegeben werden.

(5) Der Verlangte wird schriftlich unter Angabe des 
Anmelders und der voraussichtlichen Herstellungszeit 
der Verbindung benachrichtigt. Wird die Anmeldung 
nachträglich geändert, befristet, zurückgestellt oder ge
strichen, so wird der Verlangte hiervon nur dann 
durch einen Boten verständigt, wenn der Anmelder 
es beantragt. Andernfalls wird der Verlangte hiervon 
in Kenntnis gesetzt, wenn er sich zum Gespräch mel
det.

(6) Der Anmelder wird verständigt, wenn sich bei 
der Benachrichtigung ergibt, daß sich das Gespräch 
verzögert, weil der Verlangte oder der zweite nicht 
angetroffen wurde, oder wenn das Gespräch nicht zu
stande kommt, weil es vom Verlangten abgelehnt 
wurde.

(7) Der Verlangte kann das XP-Gespräch von einer 
öffentlichen Sprechstelle oder — mit Zustimmung des 
Anschlußinhabers — von einem anderen Anschluß aus 
führen. Ist das XP-Gespräch als R-Gespräch (§ 34) an
gemeldet worden, so muß es von einer öffentlichen 
Sprechstelle aus geführt werden.


